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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 22. April 2005 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 20:00 Uhr

Die Einladung erfolgte am 12.04.2005 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas
Vizebürgermeister: Robert Sauer
2. Vizebürgermeister: Ronald Statthaler
Gemeindekassier (Finanzreferent): Raimund Krenn
weiteres Vorstandsmitglied: Matthias Pinter

GR. Erich Lang
GR. DI Werner Sprung
GR. Christine Hubmann
GR. Manfred Jaritz
GR. Ing. Gerhard Flecker
GR. Adelheid Schmölzer
GR. Michaela Reinisch
GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. José Baier
GR. Anton Steiner
GR. DI Renate Peter
GR. Franz Rauscher
GR. Bernd Hoffmann
GR. DI Vinzenz Saurugger
GR. Ernst Weiß
GR. Peter Pommer
Außerdem waren anwesend:

1. AL DI Roland Lesky
2. AR Ing. Daniel Kahr
3. Sylvia Stary
4. Mag. Simonis und Mag. Enzinger; Fa. Kommunal Consult (zu Pkt. 6)
Entschuldigt waren: 
Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Bericht des Bürgermeisters

5. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

6. Einbringung Sportanlage in die Lannach KEG

7. Bebauungsplan „Hofbauer“; Endbeschlussfassung

8. Tiefkühlgemeinschaft Hötschdorf; Zuschuss für Renovierung Kühlhaus

9. Ansuchen Raffael Helmut Stangl

10. Ansuchen um Förderung für Lärmschutzfenster

11. Herstellung der Grundbuchsordnung gem. §§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz für Grd.Stk.Nr. 1106/2, KG Lannach

12. Herstellung der Grundbuchsordnung gem. §§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz betreffend Grundteilung „Kreisverkehr Jöbstl/Lagerhaus“

13. Ansuchen Alexander Gepp

14. Ansuchen Mario Bruxmeier

15. Errichtung Kainachsteg; Grundsatzbeschluss

16. Errichtung Kreisverkehr Hauptstraße-Fischerweg-B76: Rechnung Fa. Steweag-Steg, Schlussrechnung Fa. Swietelsky

17. Lokales Melderegister: Nutzungs- Wartungs- und Dienstleistungsvereinbarung

18. Errichtung Gehwegbrücke Schwarzwiesenstraße; Kostenübernahme

19. Erhöhung VA-Position 1/85312/614

20. Ansuchen Reduzierung Kanalbenützungsgebühr (nicht öffenltich)

21. Ansuchen Befreiung Kanalisationsbeitrag (nicht öffentlich)

22. Ansuchen Betriebsförderung (nicht öffentlich)

23. Berufungen Kanalendabrechnung 2004 (nicht öffentlich)

24. Ansuchen Refundierung Kommunalsteuer (nicht öffentlich)

25. Ansuchen um Ratenzahlung betreffend Kanalabgabe (nicht öffentlich)

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 20:00 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte. 
Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass alle 21 Gemeinderäte anwesend sind.
Die Sitzung ist beschlussfähig.
Pkt. 4) Bericht des Bürgermeisters:
Bezug nehmend auf die 1. Anfrage von GR Steiner aus der letzten Sitzung informiert der Bgm. darüber, dass er in der heutigen Sitzung einen Dringlichkeitsantrag hinsichtlich der Berichte der Kassaprüfer stellen wird.
Zu seiner 2. Anfrage vom 20.04.2005 teilt er mit, dass die Spedition Meindl vor einiger Zeit Interesse an einer Baufläche im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Lannach bekundet hat. Daraufhin wurden der Firma Namen und Adressen von Grundeigentümern ausgehändigt, welche Bauflächen veräußern.

Der Bgm. verliest einen Aktenvermerk eines Telefonates mit Herrn Hofrat Dr. Paier, woraus hervor geht, dass die Einladung zu Gemeinderatssitzungen, sowie Vorstands- und Ausschusssitzungen gem. § 51 der Stmk. GO schriftlich gegen Zustellnachweis im Sinne des Zustellgesetzes zu erfolgen hat. Das heißt, entweder durch eine Einladungskurrende oder durch RSb bzw. RSa-Brief. Weiters teilte Hofrat Dr. Paier in seinem Gespräch mit, dass die Zustellung entweder durch einen, von der Gemeinde beauftragten, Boten, durch einen Gemeindebediensteten oder durch ein Organ der Post durchgeführt werden kann.

Der Bgm. weist nochmals darauf hin, dass die Gemeindeordnung bei Zustellung der Einladung durch einen Boten kein Verbot vorsieht und somit auch in Hinkunft das Austragen der Kurrende durch Herrn Jöbstl erfolgen wird.
Pkt. 5) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:
GR Steiner äußert, dass in der Kassaprüfung vom 12.10.2004 seitens der FF Lannach mitgeteilt wurde, dass sie eine Mängelliste im Marktgemeindeamt abgeben werden. Er möchte wissen, ob dies erfolgt ist und, ob bereits etwas gegen die vorliegenden Mängel unternommen wurde.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass diese Liste von der FF Lannach abgegeben wurde und infolgedessen mit der Wehr Kontakt aufgenommen wurde. Des Weiteren berichtet er, dass eine Behebung der Mängel bereits in die Wege geleitet wurde.

GR Steiner weist darauf hin, dass hierfür eine bestimmte Frist einzuhalten ist.

GR Pinter fragt an, ob es geplant ist, seitens der Marktgemeinde mehrere Fuhrparkmitarbeiter aufzunehmen oder nur einen.
Der Bgm. teilt mit, dass er im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt einen Dringlichkeitsantrag betreffend die Aufnahme eines Fuhrparkmitarbeiters stellen wird, jedoch ansonsten vorerst keine weiteren Aufnahmen für den Fuhrpark geplant sind.

GR Pinter weist darauf hin, dass es offensichtlich vergessen wurde, im Gemeinderat eine 50 km/h-Beschränkung der Lienhartstraße zu beschließen und regt an, diese Angelegenheit in der nächsten Sitzung zu behandeln.
Der Bgm. bedankt sich für den Hinweis und erwähnt, dass dieses Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen wird.

GR Jaritz spricht den, im Bau befindlichen, Kinderspielplatz neben dem Kindergarten Lannach an und erkundigt sich danach, wann diese Errichtung beschlossen wurde und welche weiteren Maßnahmen geplant sind.

Der Bgm. antwortet, dass die Erweiterung des bestehenden Spielplatzes im Rahmen der Budgetsitzung am 13.12.2004 beschlossen wurde und die Auftragsvergabe durch den Gemeindevorstand erfolgt ist.

Vizebgm. Statthaler erkundigt sich danach, welcher Betrag an Spenden für den Studenten Raffael Stangl im Zuge der Benefizveranstaltung in der Steinhalle erzielt werden konnte.

Der Bgm. berichtet, dass durch den Äpfelverkauf ein Betrag in Höhe von EUR 78,-- eingenommen wurde, welcher am heutigen Tage von Herrn Bretterklieber um EUR 22,-- aufgestockt wurde. Somit können in Kürze EUR 100,-- an Herrn Stangl bzw. seiner Mutter übergeben werden.
GR Pommer weist auf das Musikkonzert am 28.04.2005 in der Steinhalle hin und spricht in diesem Zusammenhang die bestehende Plakatierverordnung an, welche ein Verbot für das Aufstellen von Plakatständern vorsieht. Er möchte wissen, ob hierfür trotzdem eine Möglichkeit besteht.
Der Bgm. antwortet, dass diese Plakatierverordnung gleichermaßen für den gesamten Bezirk gilt. Weiters teilt er mit, dass nur die Bezirksverwaltungsbehörde dazu berechtigt ist, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, dies jedoch nur sehr selten geschieht.

GR Pommer fragt an, ob es möglich wäre, diese Veranstaltung in einer amtlichen Mitteilung zu bewerben.

Der Bgm. meint, dass dies natürlich möglich ist und ersucht um Vorbereitung eines entsprechenden Textes.

Zu diesem Thema äußert GR Ing. Doppelreiter, dass beispielsweise die Lannacher Diskothek bzw. diverse Zirkusveranstalter sehr wohl Plakatständer aufgestellt haben. Er weist darauf hin, dass der Bgm. aufgrund einer damaligen Anfrage seinerseits behauptet hätte, er könne nichts dagegen unternehmen. Weiters meint er, dass dahingehend eine adäquate Lösung gefunden werden sollte, um auch Veranstaltungen in der Steinhalle angemessen bewerben zu können. 
Daraufhin erwähnt der Bgm. nochmals, dass dies Angelegenheit der Bezirksverwaltungsbehörde ist und erklärt, dass der Diskobetreiber die Plakatständer auf eigene Verantwortung aufgestellt hat und für Zirkusveranstalter eine eigene Regelung gilt.
GR Steiner möchte wissen, bis wann Maßnahmen zur Beseitigung der Müllinsel vor der Steinhalle getroffen werden.

Der Bgm. antwortet, dass dahingehende Maßnahmen bereits in Bearbeitung sind und in der nächsten Sitzung des KEG-Beirates behandelt werden.

GR DI Saurugger erkundigt sich danach, ob es zukünftig Projekte der Gemeinschaft La-Li-Do geben wird.
Daraufhin erklärt der Bgm., dass es diese Gemeinschaft in dieser Form nicht mehr gibt, sondern die Gemeindekooperation um die Gemeinden Haselsdorf, Tobelbad und Zwaring erweitert wurde. 

Weiters berichtet er, dass sich die Bürgermeister dieser Gemeinden ca. alle 2 Monate treffen und über aktuelle Themen der Gemeinden und mögliche gemeinsame Aktivitäten diskutieren.
GR DI Saurugger fragt an, ob die 11,75 % des Bürgermeisterbezuges als Pensionsversicherung vom Gehalt abgezogen werden oder getrennt zur Einzahlung gebracht werden müssen. 
Der Bgm. antwortet, dass dieser Prozentsatz direkt von seinem Bruttogehalt in Abzug gebracht wird.

Weiters erkundigt sich GR DI Saurugger nach der Höhe des Gesamtbeitrages. Herr Kahr antwortet, dass er den genauen Betrag im Moment nicht nennen kann, jedoch bis zur nächsten Sitzung eruieren wird.
GR Rauscher spricht die letzte Flurreinigungsaktion der Marktgemeinde Lannach an, im Rahmen dieser der Bgm. zu einer gemeinsamen Jause eingeladen hat. Er erwähnt, dass der Bgm. in der letzten Sitzung geäußert hat, dass er als Bürgermeister, stellvertretend für die Gemeinde, zu diesem Essen eingeladen hat. GR Rauscher findet es nicht richtig, dass auf der amtlichen Mitteilung die Textpassage „ich lade ein …“ zu lesen ist.
Der Bgm. entgegnet, dass er diese Mitteilung als Bürgermeister unterschrieben hat und somit diese Aussage im Text richtig zu verstehen ist.

Nachfolgende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:

Bgm.: „Aufnahme eines Fuhrparkmitarbeiters“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Bgm.: „Umbesetzung der Mitglieder in der Mitgliederversammlung des Wasserverbandes“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Schlussrechnung Fa. Swietelsky für Bauvorhaben im Jahr 2004“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Kassaprüfung vom 18.01.2005“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 7) Bebauungsplan „Hofbauer“; Endbeschlussfassung:

DI Lesky berichtet, dass diese Thematik bereits mehrmals in Fachausschüssen und im Gemeinderat behandelt wurde. Weiters teilt er mit, dass in der Zeit von 16.12.2004 bis 28.01.2005 eine Anhörung stattgefunden hat. Es ergingen diesbezüglich keine Einwendungen. DI Lesky verliest in diesem Zusammenhang zwei Schreiben des Amtes der Stmk. Landesregierung, FA18A und FA 13B. Im Schreiben der FA 13B wird laut § 8 Abs. 6 des Verordnungstextes empfohlen, eine einheitliche Dachfarbe für die Objekte auf den Bauplätzen 1 bis 4 festzulegen.
Weiters bringt DI Lesky dem Gemeinderat folgenden Textvorschlag vom Raumplaner DI Pumpernig für die Behandlung der Einwendung der FA 13B für die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Kenntnis:
„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach nimmt die gegenständliche Stellungnahme bzw. Einwendung vollinhaltlich zur Kenntnis. Bezüglich der vorgebrachten Empfehlung („einheitliche Dachfarbe“) wird auf die Beibehaltung der bestehenden Siedlungsstruktur im Sinne einer unterschiedlichen Farbgebung der Dachlandschaft hingewiesen. Hinsichtlich der angesprochenen möglichen Erweiterung des denkmalgeschützten Bestandobjektes wird die geforderte Abklärung ausschließlich im Rahmen des nachfolgenden Individualverfahren (Bauverfahren) bei Bekanntgabe der künftigen Nutzung sowie auf Basis detaillierter Einreichunterlagen durchgeführt.“
In weiterer Folge verliest DI Lesky den Vorschlag für die Behandlung der Einwendung der FA 18A wie folgt:
„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach nimmt die gegenständliche Stellungnahme bzw. Einwendung vollinhaltlich zur Kenntnis.“
GR DI Saurugger erwähnt, dass er der Endbeschlussfassung des Bebauungsplanes „Hofbauer“ nicht zustimmen wird, da die Bebauungsdichte viel zu hoch angesetzt ist und nicht auf den Chararkter des Ortsteiles Rücksicht genommen wird. Weiters gibt er an, dass im Bebauungsplan auf das denkmalgeschützte Objekt nicht genügend Rücksicht genommen wurde.
Der Bgm. stellt den Antrag, der Einwendungsbehandlung laut verlesenen Textierungsvorschlägen von DI Pumpernig stattzugeben.

GR DI Saurugger stimmt dagegen. GR Jaritz enthält sich seiner Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
DI Lesky verliest den Textvorschlag von DI Pumpernig für die Endbeschlussfassung des Bebauungsplanes.

Der Bgm. stellt den Antrag, den verlesenen Textvorschlag für die Endbeschlussfassung des Bebauungsplanes die Zustimmung zu erteilen. GR DI Saurugger stimmt gegen den Antrag. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Abschließend stellt der Bgm. den Antrag, den Beschluss gem. § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären.

GR DI Saurugger stimmt dagegen. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 6) Einbringung Sportanlage in die Lannach KEG:
Zu diesem Tagesordndungspunkt sind Frau Mag. Simonis und Herr Mag. Enzinger von der Firma Kommunal Consult anwesen.
Einleitend erklärt der Bgm., dass eine Einbringung der Sportanlage in die Lannach KEG steuerliche Vorteile mit sich bringen würde.
GR DI Saurugger berichtet, dass im Anschluss an die Jahreshauptsversammlung des Sportvereines von letzter Woche eine angeregte Diskussion stattgefunden hat, worin sich die Mitglieder des Sportvereines sehr kritisch gegenüber einer möglichen Einbringung der Sportanlage in die Lannach KEG geäußert haben bzw. diese Maßnahme ablehnten. Er ersucht den Bgm. alle offenen Fragen seitens des Sportvereines im Vorfeld zu klären, damit sich dieser nicht überfahren fühlt.
Daraufhin entgegnet der Bgm., dass alle Mitglieder des Sportvereines wissen, dass zwischen der Marktgemeine Lannach, insbesondere dem Bürgermeister, und dem Sportverein eine sehr gute Zusammenarbeit besteht. Er weist darauf hin, dass im Falle einer Einbringung der Sportanlage in die Lannach KEG, keinerlei Nachteile für den Verein entstehen würden.

GR Steiner weist darauf hin, dass bereits ein Teil der Sportanlage an den Sportverein vermietet wurde, und hierfür das Recht auf Vorsteuerabzug geltend gemacht wurde. Er fragt Mag. Enzinger, ob es möglich wäre, die gesamte Sportanlage an den Sportverein zu vermieten, um so einen kompletten Vorsteuerabzug lukrieren zu können.
Mag. Enzinger erklärt einleitend, dass Prozedere der Lannach KEG. Er berichtet, dass viele Gemeinden eine derartige Gesellschaftsform gegründet haben, da es ein sehr bewährtes Instrument ist, um steueroptimal zu arbeiten.
GR Pommer möchte wissen, ob eine Einbringung der Sportanlage Vorteile für den Sportverein mit sich bringen würde. Weiters erkundigt er sich danach, ob mit dem Vorstand des Sportvereines über diese Angelegenheit gesprochen wurde und spricht in diesem Zusammenhang die Diskussion nach der Jahreshauptversammlung des Sportvereines an.

Der Bgm. antwortet, dass diese Vorgehensweise das Vereinsrecht in keinerlei Hinsicht berühren wird. Des Weiteren äußert er, dass dies eine Angelegenheit des Gemeinderates ist, da auch die Liegenschaft im Besitz der Marktgemeinde Lannach ist.

GR Pommer bekräftigt, dass der Sportverein von dieser Thematik in Kenntnis gesetzt werden müsste und nicht über deren Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen werden sollten.

GR DI Saurugger erkundigt sich danach, ob zwischen der Marktgemeinde Lannach und dem Sportverein ein 99-jähriger Pachtvertrag besteht.
Er kritisiert ebenfalls die Vorgehensweise und meint, dass der Sportverein darüber informiert werden muss. Weiters weist er darauf hin, dass der stellvertretende Obmann des Sportvereins bei der heutigen Sitzung anwesend ist und in die Beratung miteinbezogen werden sollte.

GR Hoffmann erwähnt, dass er bei der Jahreshauptversammlung des Sportvereines anwesend war und im Zuge der Diskussion, die Lannach KEG von einigen Gemeinderäten schlecht dargestellt wurde. Er würde eine Einbringung der Sportanlage in die KEG befürworten und weist darauf hin, dass der Bgm. garantiert hat, dass hierdurch keinerlei Nachteile für den Sportverein entstehen würden. Weiters meint er, dass der Gemeinderat kompetent genug ist um eine dahingehende Entscheidung treffen zu können.

Der Bgm. teilt mit, dass zwischen der Marktgemeinde und dem Sportverein kein Mietvertrag im Ausmaß von 99 Jahren abgeschlossen wurde. Er bezieht sich auf den im Jahre 1992, auf unbestimmte Zeit, abgeschlossenen Mietvertrag zwischen der Marktgemeinde und dem Sportverein und erwähnt, dass die, im Vertrag angegebene Liegenschaft, 3 Grundstücke umfasst.
Mag. Enzinger erläutert kurz die derzeitige rechtliche Diskussion und erwähnt, dass die beiden Liegenschaften im Eigentum der Gemeinde stehen und auf Basis des Mietvertrages aus dem Jahre 1992 an den Sportverein vermietet werden. Er teilt mit, dass für Investitionen für diese Bereiche der Sportanlage bereits ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden konnte. Weiters erklärt er, dass es möglich wäre diese Liegenschaften samt Gebäuden in die Lannach KEG einzubringen, um für alle Investitionen, welche mit der Sportanlage in Verbindung stehen, einen Vorsteuerabzug lukrieren zu können; hierfür wäre jedoch ein Beschluss des Gemeinderates mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Die gesamte Liegenschaft würde somit in die KEG einfließen, jedoch auch weiterhin zu 100 % im Besitz der Gemeinde stehen. In weiterer Folge müsste die Lannach KEG die Sportanlage an die Gemeinde zurückvermieten. Damit ein Vorsteuerabzug ermöglicht wird, ist es jedoch erforderlich, einen entsprechenden Mindestmietzins vorzuschreiben. Mag. Enzinger meint, dass es notwendig sein könnte, den Mietzins anzuheben, was wiederum den Sportverein finanziell belasten würde.

GR Steiner weist darauf hin, dass die Gemeinde bereits einen Teil der Sportanlage an den Sportverein vermietet, den, seitens des Vereines bezahlten Mietzins jedoch im gleichen Ausmaß als Förderung wieder refundiert.

Er ist der Ansicht, dass es am einfachsten wäre, das gesamte Areal an den Sportverein zu vermieten.
Mag. Enzinger entgegnet, wenn diese Vorgehensweise, wie sie derzeit zwischen Sportverein und Gemeinde gehandhabt wird, im Zuge einer eventuellen Betriebsprüfung aufgedeckt werden könnte und das Vorsteuerabzugsrecht somit verloren ginge und dies in weiterer Folge sogar zu einem finanzstrafrechtlichen Verfahren führen könnte.
Des Weiteren erwähnt er, dass dieses Risiko durch eine Einbringung der Sportanlage in die KEG wegfallen würde.

GR Steiner weist nochmals darauf hin, dass die gesamte Sportanlage an den Sportverein vermietet werden sollte, um einen kompletten Vorsteuerabzug geltend machen zu können.

Vizebgm. Statthaler erkundigt sich danach, warum gerade die Sportanlage in die KEG eingebracht werden soll und nicht beispielsweise die Feuerwehren oder der Musikverein.

Mag. Enzinger erklärt, dass bei der Sportanlage mittelgroße Investitionen geplant sind und sich dort ein Vorsteuerabzug besonders auszahlen würde.
Der Bgm. ersucht die beiden Vertreter der Fa. Kommunal Consult nochmals darum, die Vorteile einer Einbringung der Sportanlage in die Lannach KEG darzulegen.

Vizebgm. Statthaler bezieht sich auf eine Aussage von Mag. Enzinger und fragt nochmals an, was an einer KEG so günstig ist.

Mag. Enzinger antwortet, dass eine KEG im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsformen günstiger ist und lediglich ein sehr geringer Mehraufwand durch die Buchhaltung, Bilanzierung und die laufende Organisation anfällt.

Er weist darauf hin, dass es vorteilhaft wäre, die bereits bestehende KEG, optimal zu nützen und eine Einbringung der Sportanlage vorzunehmen. Er ruft nochmals in Erinnerung, dass die KEG eine 100%ige Gesellschaft der Gemeinde ist und die Sportanlage somit nicht in Fremdeigentum übergehen würde.

Vizebgm. Statthaler möchte wissen, warum nicht alle Gebäude, die im Eigentum der Gemeinde stehen, in die KEG eingebracht werden, wenn dadurch steuerliche Vorteile entstehen würden.

Mag. Enzinger erklärt, dass dies eine durchaus übliche Vorgangsweise wäre, jedoch eine Einbringung eines Gebäudes, wo lediglich Kleininvestitionen anfallen, nicht immer von Vorteil ist, da man zwar einen Vorsteuerabzug geltend machen kann, jedoch auch eine umsatzsteuermäßige Vermietung auf mindestens 10 Jahre erfolgen muss.

Vizebgm. Statthaler fragt Mag. Enzinger, ab wann man von Großinvestitionen sprechen kann.

Mag. Enzinger meint, dass man diese Frage nicht genau beantworten kann, da man sich jeden einzelnen Fall in der Praxis ansehen muss. Weiters erklärt er, dass die Höhe der Mindestmiete von der Investitionssumme und vom Wert des eingebrachten Vermögens abhängt. Bei einer sehr teuren Liegenschaft müssen weitaus höhere Investitionen vorgenommen werden, damit diese Vorgehensweise überhaupt erst einen Vorteil mit sich bringt.
Vizebgm. Statthaler erkundigt sich nochmals nach der genauen betragsmäßigen Grenze zwischen Klein- und Großinvestitionen.

Mag. Enzinger weist darauf hin, dass man hierfür keinen bestimmten Wert nennen kann.

GR Pommer kritisiert nochmals, dass nicht im Vorhinein mit dem Sportverein über diese Angelegenheit diskutiert wurde und das Einverständnis des Vereines eingeholt wurde.
GR Steiner weist darauf hin, dass es bei Investitionen der KEG in die Sportanlage zuvor erforderlich ist, der KEG seitens der Gemeinde ein entsprechendes Kapital zur Verfügung zu stellen, da die KEG selbst nichts erwirtschaftet, jedoch Mieteinnahmen seitens der Gemeinde lukriert.

Mag. Enzinger erklärt, dass die KEG die Liegenschaft an die Gemeinde zurückvermieten würde und die Gemeinde somit die Sportanlage dem Sportverein zur Verfügung stellen könnte.

GR Steiner sieht darin keinen Vorteil und ist der Meinung, dass man dem Sportverein mit dieser Vorgehensweise nichts Gutes tun würde. Er weist nochmals darauf hin, dass eine Vermietung des gesamten Areals an den Sportverein die einfachste Lösung wäre. Er erkundigt sich danach, mit welcher Höhe diese Mindestmiete festgesetzt werden müsste.
Mag. Enzinger antwortet, dass diese Konstellation grundsätzlich möglich wäre, schlägt jedoch eine Einbringung der Sportanlage in die Lannach KEG vor.
GR Ing. Doppelreiter meint, dass auch die Kosten, welche diesbezüglich durch die Fa. Kommunal Consult entstanden sind, berücksichtigt werden müssten. Des Weiteren fragt er an, ob es sinnvoll wäre, einzelne Teile, die neu dazukommen, in die KEG einzubringen, wie beispielsweise den Ankauf eines Feuerwehrautos.

Mag. Enzinger entgegnet, dass die Einbringung eines Feuerwehrautos in die KEG nicht sinnvoll ist. Weiters erklärt er, dass es durchaus möglich wäre, das Grundstück, auf dem sich die Sportanlage befindet, zu parzellieren und nur bestimmte Teile einzubringen.
GR Steiner möchte wissen, wer die Bilanz der Lannach KEG genehmigen muss und äußert, dass bisher weder dem KEG-Beirat noch dem Gemeinderat die Bilanz der KEG vorgelegt wurde.

GR Jaritz plädiert darauf, eine eventuelle Einbringung der Sportanlage im Vorstand des Sportvereines zu diskutieren und die Angelegenheit genau zu erläutern, um für alle Beteiligte Klarheit zu verschaffen.
Der Bgm. stellt den Antrag, eine Einbringung der Sportanlage in die Lannach KEG vorzunehmen.

Die 11 Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion stimmen für den Antrag. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.
Weiters stellt der Bgm. den Antrag, die angefallenen Kosten für die Beratungen durch die Fa. Kommunal Consult seitens der Marktgemeinde Lannach zu übernemen. 
Die Gemeinderäte Pinter und Rauscher enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

GR Pinter begründet seine Stimmenthaltung damit, dass er auch in der damaligen Sitzung nicht für diese Angelegenheit gestimmt hat.
Pkt. 8) Tiefkühlgemeinschaft Hötschdorf; Zuschuss für Renovierung Kühlhaus:
Der Bgm. bringt den Mitgliedern des Gemeinderates ein Ansuchen vom 13.01.2005 zur Kenntnis, in welchem die Tiefkühlgemeinschaft Hötschdorf und Umgebung die Marktgemeinde Lannach um einen Zuschuss in Höhe von EUR 2.000,-- für die Renovierung des Kühlhauses ersucht.
Der Bgm. stellt den Antrag, der Tiefkühlgemeinschaft einen Zuschuss in Höhe von EUR 2.000,-- für die Renovierung des Kühlhauses zu gewähren. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 9) Ansuchen Raffael Helmut Stangl:
Der Bgm. berichtet, dass der Lannacher Bürger Raffael Stangl derzeit in Australien studiert und sich während der letzten Weichnachtsfeiertage gemeinsam mit seinen Eltern in Thailand aufgehalten hat, wo sich die verheerende Flutkatastrophe ereignete. Im Zuge dieses Unglücks verlor Herr Stangl diverse Wertgegenstände, sowie sein Studiengeld in Höhe von EUR 3.500,--, welches seine Mutter vor der Reise bei der Raiba in Lannach für ihn behoben hat.
Der Bgm. teilt mit, dass Herr Stangl die Marktgemeinde Lannach in einem Schreiben diesbezüglich um einen finanziellen Zuschuss ersucht.

GR Steiner ersucht um Verlesung des Ansuchens.

Daraufhin stellt GR Weiß den Antrag, von der Verlesung des Schreibens Abstand zu nehmen. Die Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion und der SPÖ-Fraktion stimmen dafür. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Daraufhin nimmt GR Steiner Einsicht in das Ansuchen von Herrn Stangl und weist darauf hin, dass das Ansuchen keine eigenhändige Unterschrift aufweist.

Der Bgm. stellt den Antrag, Herrn Stangl seitens der Marktgemeinde Lannach eine finanzielle Unterstützung in Höhe von EUR 500,-- zu gewähren.
Vizebgm. Statthaler erkundigt sich danach, ob es sich hierbei um denselben Studenten handelt, für welchen auch die EUR 100,-- aus dem Äpfelverkauf bestimmt sind. Der Bgm. bestätigt dies.

GR Pinter möchte wissen, ob das Ansuchen von Herrn Stangl tatsächlich nicht unterschrieben wurde.

Daraufhin meint GR Steiner, dass Herr Stangl das Ansuchen nicht persönlich unterschreiben konnte, da er sich derzeit in Australien aufhält.

GR DI Saurugger ist der Meinung, dass ein Ansuchen, welches keine persönliche Unterschrift aufweist, nicht behandelt werden sollte.

Der Bgm. entgegnet, dass das Ansuchen persönlich von Herrn Stangls Mutter bei ihm abgegeben wurde und, dass diese Vorgehensweise völlig ausreichend sei.
GR Pinter kritisiert die Behandlung eines Ansuchens, welches nicht unterschrieben wurde.
Vizebgm. Statthaler berichtet, dass seinem Nachbarn während seines Urlaubes sämtliche Papiere und auch Bargeld gestohlen wurde und erkundigt sich in diesem Zusammenhang danach, ob dieser auch um einen Zuschuss seitens der Gemeinde Ansuchen darf.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass grundsätzlich jeder um etwas ansuchen kann, meint jedoch, dass bei Herrn Stangl eine völlig andere Situation vorliege.

Der Bgm. wiederholt nochmals seinen Antrag.

Die Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion und GR Jaritz stimmen dafür. Die Gemeinderäte Schmölzer, Vizebgm. Statthaler, DI Sprung und Ing. Doppelreiter enthalten sich ihrer Stimmen. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 10) Ansuchen um Förderung für Lärmschutzfenster:
Der Bgm. verliest das Ansuchen von Frau Helga Lackner vom 08.03.2005, in welchem sie die Marktgemeinde Lannach um eine Förderung für den Ankauf von Lärmschutzfenster für das Objekt „Hauptstraße 60“ ersucht.
Dem Ansuchen liegt ein Kostenvoranschlag der Fa. Fenster-Pilz aus Graz in Höhe von EUR 3.387,60 bei.

Der Bgm. stellt den Antrag, Frau Lackner seitens der Gemeinde keine Förderung für die Anschaffung von Lärmschutzfenstern zu gewähren, da sich im Gebiet der Marktgemeinde Lannach sehr viele Objekte direkt an den Straßen befinden und somit auch diese Eigentümer auf eine Förderung bestehen könnten.

GR Steiner schlägt vor, Frau Lackner jedoch im Rahmen einer Betriebsförderung einen Zuschuss seitens der Gemeinde zu gewähren.

GR Rauscher erkundigt sich danach, welche Richtlinien diesbezüglich seitens der Landesregierung festgelegt wurden.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass Förderungen von Lärmschutzmaßnahmen nur für Objekte an Landesstraßen vorgesehen sind.

GR Pinter stellt den Antrag, Frau Lackner im Rahmen einer Betriebsförderung einen Zuschuss in Höhe von 30 % für den Ankauf der Fenster zu gewähren.

GR Sprung weist darauf hin, dass in der Stadt Graz ein Lärmschutzkataster existiert, aufgrund dessen bestimmte Förderungen für Lärmschutzmaßnahmen gewährt werden.

Die Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion und GR Sprung stimmen für den Antrag des Bürgermeisters. GR Schmölzer enthält sich ihrer Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag des Bgm. als angenommen.

Die Gemeinderäte der OBL-Fraktion, sowie die Gemeinderäte Steiner, Vizebgm. Statthaler, Ing. Doppelreiter, Schmölzer und Jaritz stimmen für den Antrag von GR Pinter. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.

Pkt. 11) Herstellung der Grundbuchsordnung gem. §§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz für Grd.Stk.Nr. 1106/2, KG Lannach:
Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet DI Lesky, dass im Zuge einer Teilung am Weingartenweg festgestellt wurde, dass die Straßenanlage über die Grenze des Straßengrundstücks verläuft. Im Zuge der Teilung wurden die Grundstücksgrenzen dahingehend geringfügig verändert, dass der Katasterstand künftig dem Naturstand entspricht. Er zeigt diesbezüglich eine Overheadfolie.
Weiters verliest er folgenden Textvorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat:
„Der Gemeinderat beschließt, die im Plan GZ. 16.718B der Legat ZT GmbH, 8430 Leibnitz, dargestellte Weganlage, das Vermessungsamt Leibnitz-Deutschlandsberg zu ersuchen beim zuständigen Bezirksgericht die Herstellung der Grundbuchsordnung gem. §§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz zu beantragen.“
Der Bgm. stellt den Antrag, im Sinne des verlesenen Textvorschlages abzustimmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, diesen Punkt gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 12) Herstellung der Grundbuchsordnung gem. §§ Liegenschaftsteilungsgesetz betreffend Grundteilung „Kreisverkehr Jöbstl/Lagerhaus“:
DI Lesky teilt mit, dass im Vorjahr die Errichtung der Kreisverkehrsanlage Hauptstraße-Fischerweg-LB76 erfolgt ist und zeigt dazu eine Overheadfolie. Weiters berichtet er, dass die Endvermessung der betroffenen Grundstücke 629, 574/2 und 574/14 durch das Büro DI Kahlen erfolgt ist.
Er verliest folgenden Textvorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat:

„Der Gemeinderat beschließt, für die im Plan GZ.3119/04 des Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen DI Peter Kahlen, 8510 Stainz, dargestellte Weganlage das Vermessungsamt Leibnitz, Dienststelle Deutschlandsberg, zu ersuchen beim zuständigen Bezirksgericht die Herstellung der Grundbuchsordnung gem. §§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz zu beantragen.“
Der Bgm. stellt den Antrag, im Sinne des verlesenen Textvorschlages abzustimmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, diesen Punkt gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 13) Ansuchen Alexander Gepp:
Der Bgm. bringt den Mitgliedern des Gemeinderates das Ansuchen von Herrn Mag. Alexander Gepp zur Kenntnis. Dieser ersucht die Marktgemeinde Lannach, wie bereits im Vorjahr, um eine Spitzensportlerförderung in Höhe von EUR 3.000,--, da er auch heuer wieder am Radrennen „Race Across America“ teilnehmen wird.
Der Bgm. stellt den Antrag Herrn Mag. Gepp seitens der Marktgemeinde Lannach eine Spitzensportlerförderung in Höhe von EUR 3.000,-- zu gewähren.

GR Steiner spricht die damalige Sponsorvereinbarung mit Herrn Mag. Gepp an, in welcher er sich dazu bereit erklärt hat, dass Logo der Marktgemeinde Lannach zu führen und möchte wissen, ob er sich an diese Vereinbarung gehalten hat.

Daraufhin entgegnet der Bgm., dass kein Sponsorvertrag mit Herrn Mag. Gepp abgeschlossen wurde. Weiters ersucht er Herrn Mag. Gepp, auch heuer wieder einen kurzen Vortrag über dieses Radrennen für die Lannacher Bevölkerung zu halten. Herr Mag. Gepp äußert, dass er sich sehr darüber freuen würde.

GR Steiner meint, dass Herr Mag. Gepp auch im Zuge dieses Radrennens für die Marktgemeinde Lannach werben sollte.

Herr Mag. Gepp teilt mit, dass er auf seiner Homepage das Logo der Marktgemeinde Lannach angeführt hat und er in diversen Presseberichten als Lannacher Bürger angeführt wurde.
Der Bgm. wiederholt seinen Antrag. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 14) Ansuchen Mario Bruxmeier:
Der Bgm. verliest das Ansuchen von Herrn Mario Bruxmeier vom 05.04.2005, in welchem er um eine Sportförderung ersucht. Herr Bruxmeier fährt seit seinem 5. Lebensjahr Kart und wurde bereits 3 mal Staatsmeister.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, Herrn Bruxmeier seitens der Marktgemeinde Lannach eine einmalige Sportförderung in Höhe von EUR 3.000,-- zu gewähren.

GR Steiner schlägt vor, mit Herrn Bruxmeier einen Sponsorvertrag abzuschließen und ihm das Logo der Marktgemeinde als Aufkleber für sein Gokart zur Verfügung zu stellen.
Der Bgm. weist darauf hin, dass für das Führen des Gemeindewappens ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich ist und er erweitert seinen Antrag dahingehend, dass Herr Bruxmeier im Rahmen der Ausübung seines Sports das Gemeindewappen auf seinem Gokart führen soll.
GR DI Saurugger weist darauf hin, dass Lannach eine Klimabündnisgemeinde ist und ausschließlich umweltfreundliche Sportarten fördern sollte. Aufgrund dessen wird er den Antrag ablehnen.

Vizebgm. Statthaler äußert, dass er nichts gegen das Gewähren von Sportlerförderungen habe, weist jedoch darauf hin, dass Ansuchen von Unternehmern, wie beispielsweise von Frau Lackner, ungerechterweise abgelehnt werden. Weiters möchte er wissen, wie oft es geplant ist, Herrn Bruxmeier eine Sportlerförderung zu gewähren.
Vizebgm. Statthaler meint, dass man die Aufwendungen der beiden Sportler nicht gleichsetzen sollte und schlägt vor, Herrn Bruxmeier einen geringeren Betrag als Herrn Mag. Gepp zu gewähren.

GR DI Peter entgegnet, dass auch Gokartfahrer enorme Investitionen tätigen müssen.

Der Bgm. wiederholt nochmals seinen Antrag.
Die Gemeinderäte DI Saurugger, Ing. Doppelreiter und Vizebgm. Statthaler stimmen gegen den Antrag. Die Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion, sowie die Gemeinderäte Steiner und Schmölzer stimmen dafür. Die übrigen Gemeinderäte enthalten sich ihrer Stimme. Somit gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 15) Errichtung Kainachsteg; Grundsatzbeschluss
Vizebgm. Sauer legt diesbezüglich eine Overheadfolie auf.
21:38 Uhr
Unterbrechung der Sitzung

21:45 Uhr
Fortführung der Sitzung

Anhand der Folie erklärt Vizebgm. Sauer, an welchem Bereich eine Errichtung des Steges geplant ist.

Er stellt den Antrag, einen Grundsatzbeschluss für die Wiedererrichtung des Kainachsteges zu fassen.

Vizebgm. Statthaler erkundigt sich danach, ob diesbezüglich eine Genehmigung des Grundeigentümers vorliegt.
Daraufhin antwortet der Bgm., dass es sich hierbei lediglich um einen grundsätzlichen Beschluss handelt und erst alle weiteren Gespräche geführt werden müssen.

GR DI Saurugger würde die Wiedererrichtung des Kainachsteges sehr befürworten. Er erkundigt sich nach dem aktuellen Stand hinsichtlich Errichtung des Geh- und Radweges zwischen Lannach und Lieboch.

Der Bgm. berichtet, dass sich dieses Projekt bereits in der Umsetzungsphase befindet.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 16) Errichtung Kreisverkehr Hauptstraße-Fischerweg-B76: Rechnung Fa. Steweag-Steg, Schlussrechnung Fa. Swietelsky:
DI Lesky berichtet, dass die Rechnung von der Fa. Steweag-Steg für die Errichtung der Beleuchtung beim Kreisverkehr, erst im heurigen Jahr eingelangt ist und hierfür kein entsprechender Betrag im VA 2005 aufgenommen wurde.
Der Bgm stellt den Antrag, die Rechnung der Fa. Steweag-Steg vom 11.02.2005 in Höhe von EUR 2.184,32 inkl. MwSt. zu bezahlen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters teilt DI Lesky mit, dass die Schlussrechnung der Fa. Swietelsky für diverse Bauvorhaben im Jahr 2004 erst im Jänner 2005 eingelangt ist. In diesem Zusammenhang wird zum entsprechenden Dringlichkeitsantrag übergeleitet.
Dinglichkeitsantrag „Schlussrechnung Fa. Swietelsky für Bauvorhaben im Jahr 2004“:

DI Lesky berichtet, dass die Schlussrechnung der Fa. Swietelsky für die Bauvorhaben Asphaltierung Hangstraße, Sanierung Völkerweg, Errichtung Parkplätze Dobler Straße, sowie Errichtung Kreisverkehr Hauptstraße-Fischerweg-LB76 erst im Jänner dieses Jahres eingegangen ist. Bei der Erstellung des Voranschlags für das Jahr 2005 ist man davon ausgegangen, dass die Schlussrechnung noch im Jahr 2004 zur Bezahlung gelangen kann. Nach Prüfung ist für alle vorgenannten Bauvorhaben ein Betrag in Höhe von EUR 33.658,32 zu bezahlen. Weiters ist ein 2%iger Haftrücklass in Höhe von EUR 4.954,16 einzubehalten.
GR Steiner fragt an, warum sich die Kosten für diese Vorhaben erhöht haben. 

DI Lesky antwortet, dass es einige Verschiebungen innerhalb der Baulose gegeben hat.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Schlussrechnung der Fa. Swietelsky in Höhe von EUR 33.658,32 inkl. MwSt. zu bezahlen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 17) Lokales Melderegister: Nutzungs- Wartungs- und Dienstleistungsvereinbarung:
Zu diesem Tagesordnungspunkt bezieht sich DI Lesky auf das neue lokale Melderegister (lmr), welches von der Fa. Community angeboten wird. Es handelt sich hierbei um eine Nutzungs-, Wartungs- und Dienstleistungsvereinbarung, welche mit der Fa. Community zu treffen wäre. Er erläutert die anfallenden Kosten wie folgt:
einmalige Freischaltgebühr:
EUR 3.250,00

monatliche Grundgebühr:
EUR      45,50

monatliche Gebühr pro Benützer:
EUR        3,50

Gebühr pro Einwohner HWS:
EUR        0,0190

Gebühr pro Einwohner NWS:
EUR        0,0120

Gebühr pro Archivdatensatz:
EUR        0,0012

Die Bedienstete, Sylvia Stary, erklärt kurz, dass eine Umstellung des bestehenden örtlichen Melderegisters auf das neue lokale Melderegister noch innerhalb dieses Jahres vorgenommen werden muss, um eine einwandfreie Verwaltung das Melderegister gewährleisten zu können.
Der Bgm. stellt den Antrag, der Nutzungs- Wartungs- und Dienstleistungsvereinbarung mit der Fa. Community die Zustimmung zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 18) Errichtung Gehwegbrücke Schwarzwiesenstraße; Kostenübernahme:
DI Lesky teilt mit, dass es geplant ist eine Gehwegbrücke über den Oisnitzbach zwischen dem Seniorenwohnheim und der Schwarzwiesenstraße zu errichten. Er teilt mit, dass die GWS bereits ein dahingehendes Projekt ausgearbeitet hat und folgende Anbote eingeholt hat:
Strabag AG:
EUR 26.970,00 (Erd-, Beton- und Asphaltierarbeiten)

Wilfling Ges.m.b.H:
EUR 34.816,27 (Erd-, Beton- und Asphaltierarbeiten)

Lieb Bau Weiz GmbH & CoKG:
EUR   6.280,80 (Gehwegbrücke)

Die Errichtung der Gehwegbrücke würde sich somit auf EUR 33.250,80 inkl. MwSt. belaufen (Anbote Fa. Strabag und Fa. Lieb Bau Weiz). Weiters in formiert DI Lesky darüber, dass Aufstauungsmaßnahmen für den Bach hinsichtlich Löschzwecke vorgesehen sind und dadurch mit Kostenerhöhungen gerechnet werden muss.

GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich nach dem künftigen Eigentümer der geplanten Brücke. DI Lesky antwortet, dass dieselbe Konstellation wie beim Seniorenheim selbst vorstellbar ist.
GR Ing. Doppelreiter fragt an, wer für die winterliche Betreuung der Brücke verantwortlich sein wird.

DI Lesky erwähnt, dass dahingehend noch Regelungen zu treffen sind.

Weiters weist GR Ing. Doppelreiter darauf hin, dass in diesem Bereich kein Gehsteig vorhanden ist.

Daraufhin erklärt DI Lesky, dass die Errichtung eines Gehsteiges in der Schwarzwiesenstraße laut AOH 2005 noch im heurigen Jahr vorgesehen ist.

GR DI Saurugger meint, dass im Falle eines Ankaufs der Liegenschaft von Herrn Steinscherer kein Bedarf für eine Brückenerrichtung gegeben wäre.

Der Bgm. entgegnet, dass dies derzeit nicht möglich ist und man so schnell wie möglich einen Gehweg zum Seniorenwohnheim benötigt.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Errichtung der Gehwegbrücke gemäß der vorliegenden Angebote der Firmen Strabag AG und Lieb Bau Weiz in Höhe von insgesamt EUR 33.250,80 inkl. MwSt. durch die GWS in Auftrag zu geben, sowie auch die Mehrkosten für die geplante Löschwasseraufstauung (Planung DI Robert Zach und Ausführung) seitens der Marktgemeinde Lannach zu tragen.
GR Pommer erkundigt sich nach der Höhe dieser Mehrkosten. Der Bgm. äußert, dass die Kosten hierfür noch nicht abschätzbar sind.

GR DI Saurugger enthält sich seiner Stimme, da seiner Meinung nach nicht alle Möglichkeiten durchdacht wurden. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Pkt. 19) Erhöhung VA-Position 1/85312/614:
DI Lesky berichtet, dass im Postverteilerzentrum 3 Feuerlöscher nicht mehr funktionsfähig sind und diesbezüglich ein Anbot der Fa. Noris eingeholt wurde. Der Ankauf eines Feuerlöschers würde sich demnach auf EUR 152,10 exkl. MwSt. belaufen.
Weiters teilt er mit, dass das Portal im Bereich der Anlieferung des Postverteilerzentrums Beschädigungen aufweist und ein Austausch, sowie eine Verbreiterung des Portals notwendig sind, wofür Kosten in Höhe von etwa EUR 2.500,-- anfallen würden.

Insgesamt wäre somit eine Erhöhung der VA-Position 1/85312/614 um EUR 3.000,-- erforderlich.

GR DI Saurugger erkundigt sich danach, ob keine adäquate Tür eingebaut war.

DI Lesky antwortet, dass damals mit der Post eine Bauvereinbarung getroffen wurde, die erforderliche Breite des Portals nicht eingehalten wurde und somit die Kanten im Laufe der Zeit beschädigt wurden.

Vizebgm. Statthaler beschreibt, wie es zu diesen Defekten gekommen ist und weist darauf hin, dass man aufgrund des beschädigten Portals die Tür nicht mehr ausreichend versperren kann.

Der Bgm. stellt den Antrag, die VA-Position 1/85312/614 um EUR 3.000,-- zu erhöhen, um die erforderlichen Maßnahmen durchführen zu können.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. Vizebgm. Sauer befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Dringlichkeitsantrag „Aufnahme eines Fuhrparkmitarbeiters“:

GR Hubmann verlässt wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Vor der Sitzung wurde allen Fraktionen eine Aufstellung über die Anzahl der Überstunden und Resturlaubstage der Fuhrparkmitarbeiter ausgehändigt.
Vizebgm. Statthaler möchte wissen in welchem Zeitraum die Überstunden angefallen sind.
Der Bgm. äußert, dass sich diese seit dem letzten Sommer angesammelt haben.

Vizebgm. Statthaler weist darauf hin, dass Überstunden normalerweise innerhalb von 6 Monaten zu konsumieren sind.

Der Bgm. gibt an, dass sie noch innerhalb dieses Jahres konsumiert werden.

GR DI Saurugger ruft jedoch in Erinnerung, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben, da ein Mitarbeiter des Fuhrparks an die Lannach KEG vorloren ging.

GR Steiner möchte wissen, zu welchen Konditionen eine Anstellung von Josef Hubmann vorgenommen werden soll.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass Herr Humbann ab 01.05.2005, für unbestimmte Zeit, als Gemeindearbeiter im Fuhrpark der Marktgemeinde Lannach für 40 Wochenstunden (100 %) beschäftigt werden soll. Die Einstufung soll in der Entlohnungsgruppe 3 für Arbeiter, Stufe 1 erfolgen und als Vorrückungsstichtag ist der 01.01.2006 vorgesehen.
Vizebgm. Statthaler fragt an, wie viele Arbeitsjahre ihm in der Entlohnung angerechnet werden.

Ing. Kahr antwortet, dass die Landesregierung die Dienstverträge für Gemeindebedienstete erstellt und eine automatische Anrechnung der Vordienstzeiten vorgenommen wird.

Der Bgm. stellt den Antrag, Herrn Hubmann ab 01.01.2005, für unbestimmte Zeit, als Gemeindearbeiter im Fuhrpark der Marktgemeinde Lannach für 40 Wochenstunden (100 %), unter Berücksichtigung der oben angeführten Konditionen, zu beschäftigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. GR Hubmann und GR Ing. Doppelreiter befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.
Herr Hubmann bedankt sich beim Gemeinderat für die Beschlussfassung.
Dringlichkeitsantrag „Umbesetzung der Mitglieder in der Mitgliederversammlung des Wasserverbandes“:
Der Bgm. stellt den Antrag, anstelle von Frau Christine Hubmann ihn selbst in die Mitgliederversammlung des Wasserverbandes zu entsenden.
Der Antrag wird einstimmig angenommen. GR Ing. Doppelreiter befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Dringlichkeitsantrag „Kassaprüfung vom 18.01.2005“:
GR Steiner verliest das Protokoll der Kassaprüfung vom 18.01.2005.
Anschließend verliest der Bgm. seine dahingehende Stellungnahme.

GR Steiner erwähnt, dass er noch keinen Rechnungsabschluss für das Jahr 2004 erhalten hat und weist darauf hin, dass dieser gleichzeitig mit dem Anschlag der Kundmachung ausgehändigt werden muss.

Der Bgm. versichert, dass er dies in die Wege leiten wird.

Pkt. 20) Ansuchen Reduzierung Kanalbenützungsgebühr (nicht öffentlich):
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.
Pkt. 21) Ansuchen Befreiung Kanalisationsbeitrag (nicht öffentlich):
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

Pkt. 22) Ansuchen Betriebsförderung:
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

Pkt. 23) Berufungen Kanalendabrechnung 2004 (nicht öffentlich):
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

Pkt. 24) Ansuchen Refundierung Kommunalsteuer (nicht öffentlich):
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

Pkt. 25) Ansuchen um Ratenzahlung betreffen Kanalabgabe (nicht öffentlich):
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

 *) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 22:50 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 19 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
...........................................................

Vorsitzender
Schriftführer
................................................................
...........................................................

Schriftführer
Schriftführer

………………………………………………


Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.


Entwurf


Entwurf


